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Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan  

des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen 

 

1. Rechtsgrundlagen 

 

Rechtsgrundlagen der kaufmännischen Buchführung im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen 

(LVR-Verbund HPH) sind die Landschaftsverbandsordnung, die Gemeindeordnung des Landes 

Nordrhein-Westfalen, die Eigenbetriebsverordnung, die PflegeBuchführungsverordnung und die 

Betriebssatzung für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen. 

 

2. Aufstellung des Wirtschaftsplanes 

 

Der Wirtschaftsplan 2025 wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften durch die Betriebs-

leitung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen aufgestellt. Im Frühjahr 2024 wurden die 

Entwürfe zwischen dem LVR-Verbund HPH und dem Träger abgestimmt. 

 

3. Finanzierungsgrundlagen 

 

Rechtsgrundlage für die Entgeltverhandlungen bildet im Bereich der besonderen Wohnformen 

(vormals stationärer Bereich) und im ambulant betreuten Wohnen ab 2020 das SGB IX, § 123 ff., 

im Bereich ambulante Pflege das SGB V bzw. SGB XI. Für das Jahr 2024 und 2025 liegen noch 

keine Entgeltvereinbarungen vor.  

 

4. Aufstellungsannahmen 

 

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt die aktuellen bis zum 31.12.2023 gültigen Vergütungssätze 

nach SGB IX und eine Erlössteigerung analog der Personalkostenentwicklung aufgrund der TVöD-

Steigerungen Kommunal und SuE sowie eine Sachkostensteigerung entsprechend der Gemein-

schaftsdiagnose der führenden deutschen Wirtschaftsinstitute von 2,6 % in 2024 bzw. 1,9 % in 

2025. 

 

 

5. Chancen/Risiken 

 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird für Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu erheblichen 

Veränderungen führen. Durch die Berücksichtigung weiterer Kostenträger bei der Finanzierung 

wird sich der bürokratische Aufwand deutlich erhöhen.   

Die in Folge des Ukrainekrieges gestiegenen Preise insbesondere für Energie und Lebensmittel 

bilden weiterhin das Hauptrisiko im aktuellen Jahr und 2025. Aktuell ist für 2024 eine Verringe-

rung der Preisentwicklung zu verzeichnen und auch für die Folgejahre zu erwarten.  

Unter der Annahme, dass die Erhöhung der Kosten erlösseitig ausgeglichen werden können rech-

net der LVR-Verbund für 2025 mit einem ausgeglichenen Ergebnis.  
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6. Eckdaten des Wirtschaftsplanes 

 

6.1 Belegung des LVR-Verbund HPH 

 

Die voraussichtlichen Belegungszahlen für das Wirtschaftsjahr 2025 wurden vom LVR-Verbund 

HPH in Abstimmung mit dem Träger ermittelt und in den Wirtschaftsplan übernommen. Mit 1.712 

Bewohnern liegt die Durchschnittsbelegung 2025 leicht über dem Vorjahresplan 2024, obwohl für 

die aufgegebene Nordstraße noch keine Ersatzplätze geschaffen werden konnten. 

In nachfolgendem Diagramm ist die Entwicklung der durchschnittlichen Belegung im LVR-Verbund 

HPH von 2020 bis 2025 dargestellt. 

 

 

 

 

6.2      Volumen und Ausgleich des Wirtschaftsplanes 

 

Das Gesamtvolumen (Summe der Aufwendungen) des Wirtschaftsplanes 2025 

 verändert sich gegenüber dem Vorjahr um 16,3 % auf ca. 202,3 Mio. €. Der LVR-Verbund HPH 

weist für 2025 mit 35 T€ ein leicht positives Ergebnis aus.  

 

6.3 Vollkräfteentwicklung 

 

Die geplante Vollkräftezahl im LVR-Verbund HPH liegt mit 1.851 Stellen um 11 Stellen über der 

Istbesetzung 2023 entsprechend der erwarteten Belegungserhöhung bzw. um Fremdpersonal 

durch eigene Mitarbeiter zu ersetzten. 

Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Vollzeitstellen im LVR-Verbund HPH von 

2020 bis 2025. 
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6.4 Personalkosten 

 

Die Personalbewirtschaftung erfolgt belegungsabhängig. Der geplante Personalaufwand beläuft 

sich auf ca. 153,63 Mio. € (Vorjahr ca. 135,09 Mio. €). Dies entspricht einem Anteil an den  

Umsatzerlösen in Höhe von 78,6 % (Vorjahr 78,6 %).  

 

6.5 Zuschüsse des Trägers 

 

Zuschüsse des Trägers, die im Vermögensplan und in den Erläuterungen zum Erfolgsplan darzu-

stellen wären, sind weder im Plan 2024 noch im Entwurf für 2025 enthalten.  

 

6.6 Finanzplan 

 

Der Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 wurde erneut in Form eines fortgeschriebenen Erfolgs-

planes erstellt. Er umfasst den fünfjährigen Planungszeitraum von 2024 – 2028 und berücksich-

tigt jährliche Steigerungen. Hintergrund ist die Annahme, dass die aktuelle Preisentwicklung auf-

grund der politischen Lage zeitlich befristet ist und in den Folgejahren wieder normale Steige-

rungsraten zu erwarten sind. 

 

6.7 Kassenkredite 

 

Die Sicherstellung der Liquidität für den LVR-Verbund HPH erfolgt durch die Kasse des Land-

schaftsverbandes. 

 

6.8 Vermögensplan 

 

Der Vermögensplan berücksichtigt die Investitionsmaßnahmen des LVR-Verbundes HPH soweit im 

Zeitraum 2024 – 2028 mit der Realisierung zu rechnen ist. Maßnahmen mit einer beschlossenen 

HU-Bau sind dabei mit den Gesamtkosten berücksichtigt. Die übrigen Maßnahmen sind lediglich 

mit den entsprechenden Planungskosten angesetzt. 
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Bestimmungen für die Ausführung des Wirtschaftsplanes des LVR-Verbundes HPH 

 

 

1. Ausführung des Wirtschaftsplanes / Deckungsfähigkeit 

 

Für die Ausführung des Wirtschaftsplanes sind die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und 

die Betriebssatzung für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen zu Grunde gelegt. Alle Ansätze 

des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit 

ist die Zweckbindung von Einnahmen und die getrennte Finanzierung von Betriebskosten und In-

vestitionen zu beachten. 

Die Ansätze des Vermögensplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese De-

ckungsfähigkeit darf nach Zustimmung durch die Kämmerei in Anspruch genommen werden. 

 

 

2. Verwendung der Erlöse aus Betreuungs- und Pflegeleistungen 

 

Der LVR-Verbund HPH hat grundsätzlich die Auswirkungen von Mehr- oder Mindererträgen aus 

Betreuungs- und Pflegeleistungen selbst zu verantworten. Mindererträge müssen im Rahmen des 

Wirtschaftsplanes ausgeglichen werden; Mehrerträge können zur Deckung von Mehrausgaben 

verwendet werden. 

 

 

3. Mehraufwendungen, Mindererträge bzw. Mehrausgaben, Mindereinnahmen gegenüber 

dem Wirtschaftsplan 

 

Das Verfahren bei Mehraufwendungen und Mindererträgen bzw. Mehrausgaben und Minderein-

nahmen gegenüber dem Wirtschaftsplan ist in der Betriebssatzung geregelt. Danach ergeben sich 

folgende Zuständigkeiten: 

 

3.1   Erfolgsplan 

 

3.1.1 Mindererträge und Mehraufwendungen, die nicht erfolgsgefährdend sind 

 

Abweichungen sind durch Mehrerträge oder im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Aufwandsan-

sätze auszugleichen. 

 

3.1.2   Erfolgsgefährdende Mindererträge und Mehraufwendungen 

 

Art der Abweichung vom Erfolgsplan        Zuständigkeit 

Mindererträge Betriebsleitung  

Mehraufwendungen 

-- unabweisbare Mehraufwendungen  Betriebsleitung  

-- nicht unabweisbare Mehraufwendungen nicht eilbedürftig Betriebsausschuss 

-- nicht unabweisbare, jedoch eilbedürftige Mehraufwendungen LVR-Direktorin 
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3.2  Vermögensplan 

 

3.2.1  Mindereinnahmen 

 

Mindereinnahmen können den Ausgleich des Vermögensplanes nicht gefährden, weil die Aus-

gabenansätze nur in Anspruch genommen werden dürfen, soweit die rechtzeitige Bereitstellung 

der Deckungsmittel gesichert werden kann. 

 

3.2.2  Mehrausgaben 

 

Art der Abweichung vom Vermögensplan Zuständigkeit 

-- Mehrausgaben unter 30 % bis 50.000,00 € Betriebsleitung 

-- Mehrausgaben über 30 % bis 25.000,00 € Betriebsleitung 

-- Mehrausgaben größeren Umfangs, nicht eilbedürftig Betriebsausschuss 

-- Mehrausgaben größeren Umfangs, eilbedürftig  LVR-Direktorin 

 

Bei Einzelvorhaben ist in jedem Fall eine vorherige Abstimmung mit der Kämmerei wegen der Si-

cherung der Finanzierung erforderlich. 

 

3.3  Unterrichtungspflicht 

Auf die allgemeinen und speziellen Unterrichtungspflichten gegenüber Betriebsausschuss, LVR-

Direktorin und Kämmerer wird ausdrücklich hingewiesen. 

 

4. Änderung des Wirtschaftsplanes 

 

Nach § 19 Abs. 3 der Betriebssatzung ist der Erfolgsplan unverzüglich zu ändern, wenn das Jah-

resergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlech-

terung die Haushaltslage des Landschaftsverbandes beeinträchtigt oder eine Veränderung des 

Vermögensplanes bedingt oder zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen 

des Landschaftsverbandes oder höhere Kredite erforderlich werden oder im Vermögensplan wei-

tere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder eine erhebliche Vermehrung 

oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass 

es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt. 

Sollte eine Änderung des Wirtschaftsplanes notwendig werden, ist eine frühzeitige Unterrichtung 

des Kämmerers erforderlich, da der Wirtschaftsplan nur durch die Landschaftsversammlung ge-

ändert werden kann.
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[ĉ
d
o
��
�]
d
�
Z
]�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

J
V
k
,
'
/+
-
(,
.
&
"
.
)2
O
#)
K
$.
'"
.
),
.
M
)�
$(&
,
.
&
)7
8
.
)S
+
#(
"
-
"
.

@
@

@
@

@
@

@
@

@

?
@
K
,
2O
-
#,
.
&
)/
,
)M
"
#)
l
+
,
1
+
,
'
T-
+
("
.
#O
T
R(
+
&
"

@
@

@
@

@
@

@
@

@

?
J
W
XY
Z
[X
n
c
o
_̀
a
bĉ
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